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Leitfaden zur Erstellung des Endberichtes 

im Rahmen des OÖ. Förderprogrammes 

easy2innovate –  OÖ Kooperationsförderung KMU 
 

 

1 Das Wichtigste zum Endbericht 

WO und WANN ist der 

Endbericht 

einzureichen? 

CATT wickelt im Auftrag des Landes OÖ dieses Förderprogramm als 
Programmmanager ab. 
 
CATT Innovation Management GmbH 
4020 Linz, Hafenstraße 47-51 
Tel. 0732/ 9015-5420 
Email: easy2innovate@catt.at 
 
Der Endbericht ist bis spätestens 3 Monate nach Projektende (laut 
Fördervertrag) vollständig inkl. aller erforderlichen Anlagen per Brief und 
als elektronische Version per email beim Programmmanagement 
einzureichen. 

Umfang und Teile des 

Endberichts 

Bestandteile des Endberichtes: 

 Fachlicher Projektbericht 

Für den Projektbericht ist die jeweils aktuelle Vorlage zu verwenden, 

darin sind inhaltliche Anforderungen definiert. 

 Kostenabrechnung 

o Für die Kostenabrechnung ist die jeweils aktuelle Excel-

Vorlage zu verwenden. Sämtliche in der Vorlage enthaltenen 

Tabellenblätter sind einzureichen. 

o Für alle in der Kostenabrechnung angeführten externen 

Kosten sind Rechnungen und Zahlungsbelege in Kopie 

beizulegen. 

WO sind die Vorlagen 

zu finden? 

Sämtliche Vorlagen und Unterlagen für den Endbericht stehen auf der 

Website www.catt.at/easy2innovate zum Download zur Verfügung. 

WELCHE Kosten sind 

abrechenbar? 

 Kosten müssen für das Vorhaben notwendig (den F&E-Aufgaben 

zurechenbar) und im Förderantrag angeführt sein. 

 Kosten müssen direkt und tatsächlich während der Projektlaufzeit 

entstanden sein. 

 Zahlungen müssen nachweisbar bis zur Einreichung des 

Endberichtes erfolgt sein. 

mailto:easy2innovate@catt.at
http://www.catt.at/easy2innovate
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 Eine Verschiebung von Kosten zwischen Kostenarten  

(Personalkosten, Sach- und Materialkosten, Paten Ausarbeitungs- 

und Anmeldekosten, Beauftragung der Forschungseinrichtung) ist im 

Ausmaß von maximal 10 % möglich. 

 

Personalkosten (der/des Förderwerberin/Förderwerbers) 

 Lohnkosten (Brutto-Lohnkosten inklusive Lohnnebenkosten) für 

ForscherInnen/TechnikerInnen und sonstige Personen, die mit dem 

F&E-Projekt beschäftigt und beim Förderwerber direkt angestellt sind. 

 Zusätzlich kann ein Gemeinkostenaufschlag (Overhead) von max. 

10% der Lohnkosten anerkannt werden. 

 Der maximal anerkennbare Stundensatz für Einzelunternehmer und 

geschäftsführende Gesellschafter (wenn deren Beteiligung > 25%) 

beträgt € 35,-. 

 Die Excel-Vorlage für die Stundensatzkalkulation kann für die 

Ermittlung der Stundensätze verwendet werden. Für den Fall einer 

eventuellen Rechnungshofprüfung ist diese Kalkulation im 

Unternehmen aufzubewahren (diese ist nicht mit den anderen 

Endbericht-Unterlagen einzureichen). 

Sach- und Materialkosten 

 Nur Kosten, die beim Antragsteller im Zuge der F&E-Tätigkeit 

unmittelbar entstehen (z.B. für die Erstellung von Prototypen, jedoch 

keine externen Dienstleistungen) 

Kosten zum Erwerb von Patenten 

 Externe Kosten für die Erstellung der Anmeldeunterlagen (z.B. 

Patentschrift) 

 Externe Kosten für die Einreichung und Durchführung der Anmeldung 

beim Patentamt in der ersten Rechtsordnung 

Kosten aus der Beauftragung der Forschungseinrichtung 

 (Marktübliche) Kosten für F&E-Tätigkeiten durch eine 

Forschungseinrichtung. Diese Kosten müssen mindestens 15% der 

förderbaren Gesamtkosten betragen. 

Welche Kosten sind 

NICHT förderbar? 

 Kosten, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem 

geförderten F&E-Vorhaben stehen (Marketing, Vertrieb, allg. 

Administration und Management) 

 Kosten, die außerhalb der Projektlaufzeit entstanden sind 

 Bauinvestitionen, Investitionen in Fertigungsmaschinen und 

Produktionsanlagen 

 Reisekosten des Fördernehmers 

WIE erfolgt die 

Auszahlung? 

 Die Auszahlung des Förderbetrags erfolgt durch den Fördergeber 

nach Prüfung und Annahme des Endberichts. 
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2 Formalvoraussetzungen 

Der Endbericht hat jede dieser Voraussetzungen zu erfüllen um als vollständig und fristgerecht 

eingereicht zu gelten. 

 

Checkliste Formalvoraussetzungen 
 

Vollständigkeit 

des Endberichtes 
Fachlicher Projektbericht (auf Basis der jeweils gültigen Word-Vorlage)  

 Kostenabrechnung (auf Basis der jeweils gültigen Excel-Vorlage inkl. 
aller Tabellenblätter) 

 

 Sämtliche Endberichtsunterlagen bis spätestens 3 Monate nach 
Projektende eingereicht 

 

 Der fachliche Projektbericht und die Kostenabrechnung per Brief  
und  
per email (als XLS- bzw. Word-File) beim Programmmanagement 
eingereicht 

 

 Alle Rechnungsbelege und Zahlungsbestätigungen in Kopie per Brief 
beim Programmmanagement eingereicht 

 

 Rechnung der Forschungseinrichtung mit detaillierter Darstellung der 
Tätigkeiten, Zeitaufwände und Kosten (gegliedert nach Personal-,Sach- 
und Sonstige-Kosten) 

 

   

Allgemeine 

Voraussetzungen 
Das Rechnungsdatum aller Belege muss innerhalb der im Fördervertrag 
definierten Projektlaufzeit liegen. 

 

 Alle Zahlungen müssen nachweisbar (Kopie des Zahlungsbeleges) bis 
zur Einreichung des Endberichtes erfolgt sein. 

 

 Eine Verschiebung von Kosten zwischen Kostenarten (Personalkosten, 
Sach- und Materialkosten, Paten Ausarbeitungs- und Anmeldekosten, 
Beauftragung der Forschungseinrichtung) ist im Ausmaß von maximal  
10 % zulässig. 
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3 Hinweise zur schlüssigen Dokumentation der Zahlungen 

Nachfolgend sind Beispiele für akzeptierte Zahlungsnachweise angeführt, die für den easy2innovate 

Endbericht notwendig sind. 

Beispiel 1: 

Rechnung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bankbestätigung 

(inkl. eindeutigem Bezug zur  

Rechnung, 

z.B. Rechnungsnummer) 
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Beispiel 2: 

Wenn Überweisungen als Sammelüberweisung durchgeführt werden ist zusätzlich der Kontoauszug 

über die getätigte Sammelüberweisung als Kopie erforderlich (vgl. unten angeführte Grafik).  

Achtung: Bei mehrseitigen Sammelüberweisungen ist die Seite mit der eigentlichen Überweisung 

(Re.Nr., Betrag, Empfänger) und die letzte Seite mit dem Gesamtbetrag beizulegen. 

Rechnung 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammelüberweisung 
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Kontoauszug 
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Beispiel 3: 

 

Rechnung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umsatzdetail 


